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Zn t e l l i g e n z » B l a t t
für die Oberamts - Bezirke

Tübingen, Rottenburg, Nagold und Horb.
Im Verlag der Schramm 'schen Buchdruckerei.

Nro . Z4. Freitag den

I. Gemeinschaftliche Oberarmliche
Verfügungen.

II . Besondere Amtliche Verfügungen.
Oberamt Tübingen.

Tübingen . ( Steckbrief . ) Johann
Jacob Moser , Excapitulant , von Helfen¬
berg StaabS Auenstein , Oberamts Marbach
gebürtig , welcher hier in Diensten gestanden
ist , hat sich heimlich von dem Hause seiner
Herrschaft entfernt , und den Verdacht der
Prellerei auf sich geladen . Dem Verneh¬
men nach soll derselbe den Weg Straßburg
zu eingeschlagen haben . Alle Polizei - Be¬
hörden werden daher ergebenst ersucht , auf
den gedachten Moser zu fahnden und ihn >
wenn er ergriffen werden sollte , gefälligst
hieher liefern zu lassen.

Signalement:
Johann Jacob Moser , Excapitulant ist

von Heisenberg , Oberamts Marbach gebür¬
tig , 24 Jahr alt , 5 Fuß 6 Zoll und 7 Linien
groß , von hagerer Statur , hat ein rundes
Angesicht , schwarz braune Haare , gewölbte
Stirne , braune Augbraunen , graue Augen,
gerade Nase , schmale Wangen , proportio-
nirten Mund , gute Zahne , spiziges Kinn
und gerade Beine.

Den 19. April 1S25»
K. Obrramk.

29 . April 1825.

Oberami Rottenburg.
Rottenburg. ( Einladung zu dem

diesjährigen landwirthschaftlicheu Partien-
lar - Fest dahier . ) In dem gegenwärtigen
Jahre wird in der Oberamtsstadt Rotten¬
burg das landwirthschaftltche Fest

am Dienstag den 51 . Mat
abgehalten werden , und man ladet hiezu
das Publikum , und insbesondere die Land-
wirthe mit der Bitte ein , an diesem ge¬
meinnützigen Feste Theil zu nehmen und
zu Beförderung und Verbesserung der
Viehzucht mitzuwirkcn.

Dabei werden nicht nur 15 Königliche
Preis - Medaillen , sondern auch 8 weitere
Preise von dem hiesigen landwirthschaftli-
chen Bezirks - Verein an diejenigen Land»
wirthe , welche preiswürdiges Vieh zur
Schau bringen , und keine Königlichen PreiS-
Medatllen erhalten ausgetheilt werden.
Außerdem bezahlt die AmtSkdrperschaft für
jeden Z und 4 jährigen fehlerfreien Hengst,
ohne Rücksicht , ob er Preise erhalten oder
nicht , dem Eigenthümer ein Reisegeld von
ZO kr. auf jede Stunde Entfernung hin
und her;  für feinwollige Widder - und
Mutterschaafe im Ganzen 5 fl . 24 kr . und
für einen Eber oder ein Mutterschwein des¬
gleichen—: « 2 fl. 42 kr. Wer auf Prä,



mien und Reisekosten - Entschädigung An¬

spruch machen will , muß von seiner OrtS-
Behörde vberamtltch beglaubigte Zeugnisse
beibringen , welche ausdrücklich enthalten:
das Alter des Thiers , Zeit und Ort , wo

eS gefallen , den Ort , wo es erzogen
worden , und den Namen deö damaligen
Eigenthümers.

Mit diesem Feste wird wieder ein Pfere
-erennen verbunden werden , wcbei 4 Prei¬

se und zwar:
s ) 4 Kronenthaler und eine seidene Fahne,
b ) Z Kronenthaler und eine seidene Fahne,
c) 2 Kronenthaler und eine seidene Fahne,

und
6) 1 Kronenthaler zur Dertheilung kom¬

men.
Am Tage des landwirthschaftlichen Fe¬

stes halt die hiesige Stadt überdieß einen
Pferdemarkt und laßt an denjenigen , der
sein 1 jährige » Fohlen um den höchsten
Preis verkauft , eine Prämie von 1 Kro¬
nenthaler und an die , welche den höchsten

Kaufpreis aus ihren 2 und Z jährigen Foh.
len , ohne Unterschied des Geschlechts , er¬

langen , 2 Prämien je zu — : - 5 st- 24 kr.
abreichen . Zu Belustigung für Schützen-
Gesellschaften und für das Landvolk finden
des Nachmittags noch mehrere Unterhal¬
tungen statt , wie z. B . ein großes Hirsch-
schiefen mit bedeutenden Preisen , die aus
öffentlichen Cassen bezahlt werden ; ein
Baumklettern und Sackfpringen , wobei je¬

der Liebhaber Theil nehmen und bet den

leztern 2 Unterhaltungen lediglich keine
Auslagen bestreiten darf.

Endlich ist das Publikum an dem Ta¬

ge de» landwirthschaftlichen Festes in der
hiesigen Stadt befreit von Anzahlung dev
Brücken - und Pflastergeldes.

Den 2V. April 1825.
K. Oberamt.

Rotten bürg. (Belobung . ) Der
freiherrl . v . tessin'sche Hofmeister , KI. Maier
von Kilchberg , der Bäcker und Gassenwirth
Jacob Holzherr von hier , und die von Tü¬
bingen herbei geeilten Studirenden , welche
bei dem Brande in Bühl am 11 . Merz
d . I . durch besondere thälige Hülfe - Lei¬
stung und ermunterndes Beispiel sich aus-

zeichnctcn , werden für ihr rühmliches Be¬
nehmen , auf besvndern Befehl des Kdnigl.
Ministerium des Innern , hiermit öffentlich
belobt.

Am 26 . April 1825-
K . Oberamt.

Oberamtögericht Tübingen.
Tübingen.  Ueber das Vermögen des

Thomas Löffler , Schusters in Derendingen,
hat das K . Oberamtsgericht Tübingen durch
Decret vom 7- April den Concurs erkannt

und zur Liquidation der Forderungen der
Gläubiger und zur Ausführung ihrer Vor¬
zugsrechte auf

Freitag den 1Z. Mai d. I»
Termin angefezt.

Es werden daher sämtliche Gläubiger

desselben aufgefordert , an genanntem Tage
Mittags 2 Uhr in Person oder durch hin-

länglich Bevollmächtigte , deren Benennung,
wenn mit den erforderlichen Documcnten
und mit der ndthigen Instruktion eine ge¬

richtlich beglaubigte , förmliche Vollmacht
eingeschickt wird , auch dem Oberamtögericht
überlassen werden kann , auf dem Rathhaus
kn Derendingen zu erscheinen, um Ihre Forde¬

rungen und deren Rechte gehörig darzuthun,
widrigenfalls sie durch das am Ende der
Verhandlung auszufprechende Praclusiv,
Erkenntniß von der gegenwärtigen CvncurS-
Masse ausgeschlossen werden.

Den 19 , April 1825.
K . Oberamtsgericht.

Hufnagel.



Tübingen . Ueber das Vermögendes
Peter Klett , Schuh , in Dußlingen hat das
K. Oberamtsgericht Tübingen, durch Decret
vom 5. Merz , den ConcurS erkannt und zur
Liquidation der Forderungen der Gläubiger
und zur Ausführung ihrer Vorzugsrechte auf

Samstag den 14 . Mai
Termin angesezt.

ES werden daher sämtliche Gläubiger
desselben aufgefordert , an diesem Tage.
Vormittags 2 Uhr in Person oder durch
hinlänglich Bevollmächtigte , deren Benen,
nung , wenn mit den erforderlichen Dvcu-
menten und der ndthigen Instruktion eine
gerichtlich beglaubigte , förmliche Vollmacht
emgcschickt wird , auch dem Oberamtsgericht
überlassen werden kann , auf dem Nathhauö
in Dußlingen zu erscheinen, um ihre Forde¬
rungen und deren Rechte gehörig darzuthun,
widrigenfalls ste durch das am Ende der
Verhandlung auszusprechende Präckusiv-
Erkenntniß von der gegenwärtigen ConcurS-
Masse ausgeschlossen werden.

Den 19 . April 1325.
K . Oberamtsgericht,

Hufnagel.
Forstamt Altenstaig.

Altenstaig. (Jagd - Verpachtung . )
Der Walddorfer Jagd - Bezirk , im Revier
Altenstaig , mit 1Z42 Morgen Wald —
und 2294 Morgen Feld - Fläche , wird vom
1. Juli d. I . an wiederholt in Pacht gegeben.
Zur Verpachtung « - Verhandlung hat man

Mittwoch den 13. Mai d. I.
bestimmt ; wobei sich die Pachkliebhaber,
mit den erforderlichen , oberamtlich bidimir-
ten Zeugnissen versehen , Morgens z Uhr
in disseitiger Amts -Kanzlei einfinden kbnnen.

Den 16. April 1825.
K . Forstamt,

Banzhaf.

Tübingen. (Aufforderung zu de*
gesezlichen Anzeige von Schulden der Stu,
direnden .) Sammtliche Personen , welchen
anwesende oder abgegangene Studirenbe der
hiesigen Universität , im vorigen Halbjahr
etwas schuldig geworden sind , was noch nicht
bezahlt ist , werden hiedurch an die beste¬
hende Verordnung erinnert , vermöge welcher
alle solche , in den ersten 4 Wochen nach
der Vacanz nicht angezeigten Forderungen
ihre Rechtskraft verlieren.

Die deshalb ndthigen Anzeigen müssen
daher spätestens

Dienstag den 10 . Mai 1825.
Vormittags von z bis 12 Uhr , in dem
Univrrsitätshause schriftlich , auf halben oder
ganzen Bogen , mitgenauer Benennung
der Schuldner , dMGrundS  undBe-
laufsderSchuldund des Gläubi-
gers  übergeben werden , indem eine in diesen
Rücksichten zweifelhafte Anzeige unbeachtet
bleiben würde.

Hiebei wird bemerkt , daß früher schon
angezeigte Forderungen , wenn sich deren
Betrag nicht verändert hat , nicht wieder
angezeigt zu werden brauchen , wenn sie
gleich noch unbezahlt sind. Dagegen wer¬
den von allen , nicht durch die Unterzeichnete
Stelle , oder durch den SecretariatS , Ge,
hülfen Conz erfolgten Zahlungen überhaupt
einmahl angezelgter Forderungen gleichfalls

pünktliche Anzeigen erwartet,iweil außer,
dem häufige Irrungen entstehen und die
Verzeichnisse über den Schuldenstand de»
Studirenden unzuverlässig werden.

Den 27 . April 1825 . -
Universitats - Justitiar »Amt,

Lang . 4
Tübingen.  In dem hiesigen Botani¬

schen Garten ist ein Theil deSAmmer -Canal»
mit Pfrondvrser -Platten auszulegen , im



Miß ungefähr 2,100 Quadratschuhe hal¬
tend , welche Arbeit,

Montag den 9. Mai 1825
in dem Botanischen Garten an einen tüchtigen
Meister , unter genügender Garantie , in Ab¬
streich gebracht werden wird , und wozu
die Liebhaber einladet

Den 22 . April 1S25.
K. UnIversitätS-

Cameral , Verwaltung.

Rottenburg . ( Kost - und Brodlie-
ferungS - Akkord. ) Die Lieferung der Kost
und des Brods für die hiesigen Polizeihaus,
Gefangenen wird bis

Donnerstag den 5. Mai,
Vormittags 3 Uhr , auf die Zeit vom 1. Juli
bis lczten Dec . 1825 . im öffentlichen Ab.
streich verliehen werden , wozu man die
Liebhaber hicmit einladet . Auswärtige ha¬
ben sich mit einem obrigkeitlichen Zeugniß
auszuweisen , daß sie ein schuldenfreies Ver,
nidgen von wenigstens 500  fl. besizen und un¬
bescholtenen Rufes sind.

Den 15. April 1825-
Aber - Inspektion deS

K . Polizeihauses.

Rottenburg. (Wollenlieferungs - Ak¬
kord. ) Der Akkord der Wollenlieferung
zum Spinnen um den Lohn geht demnächst
zu Ende , und er wird daher bis

Donnerstag den 5 . Mai,
Vormittags 10  Uhr , auf die künftigen
Z Jahre das Splnnerlohn für die geliefert
werdende Wolle im dffentlichen Aufstrelch
aufs Neue verliehen werden.

Liebhaber aller Art,  besonders aber
Tuchfabrikanten , Zeugmacher , Stricker re.
werden etngeladen , sich bei der dteßfallsi,
gen Verhandlung einzufinden , wo sie sich

in jeder Beziehung auf annehmliche B«
dingungen Hoffnung machen kdnnen.

Den 15 . April 1825.
Ober,Inspektion de»

K - PolizcihauseS.
Wilbberg,  Lberamts . Gerichts Na¬

gold . In den nachbenannten Ganntsachcn,
wird an den bestimmten Tagen die Schulden -,
liquidation , verbunden mit dem Versuch
eines Borg - und Nachlaß - Vergleichs , auf
dem Rathhaus allhier vorgenommen wer¬
den. Es werden daher die Gläubiger die¬
ser Schulbleute aufgeforbert , ihre Forderun.
gen und Ansprüche entweder schriftlich ein¬
zugeben , oder solche entweder persönlich
oder durch Bevollmächtigte zu erweisen.
Gegen diejenigen Gläubiger , welche dieser
Aufforderung nicht Folge leisten , wird in der

am Montag den 6. Juni k . a.
statt habenden Oberamls - Gerichts »Sizunz
der Präclusiv -Bescheid ausgesprochen werden.

Liquidirt wird:
wider weil . Christian BalthaS Win»

ter , Zeugmacher dahier,
Montag den 50 . Mai d. I.

Vormittags 8 Uhr.
wider Johann Michael Keiner,

Strumpfweber dahier,
Dienstag den ZI . Mai d. I.

Vormittag » 8 Uhr . —
Den 22 . April 1825«

Stabtrath.

Außeramtliche Gegenstände.
Tübingen. (HauS »Verkauf .) Wer

beS Haukmann Webers , halbe Behausung
in der langen Gasse , kaufen will , kann
sich melden bei

Den 20 . April 1825.
Stadtrath , Wilhelm RIß.

Hiezu eine Beilage.
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